
Erläuterungen zum Stammblatt für Waffenbesitzer im Nationalen 

Waffenregister (NWR) 

 

 

 

Ab dem 01.09.2020 müssen Hersteller und Händler Ihre Meldungen gemäß § 37 

Waffengesetz (WaffG) der Behörde elektronisch anzeigen.  

Hierzu benötigen sie vom WBK-Inhaber nicht nur die WBK, sondern auch alle 

notwendigen NWR-Identifikationsnummern (NWR-IDs) wie auch weitere im NWR 

zu speichernde Daten (Kategorie, Feingliederung, Seriennummer, etc.).  

 

Im Nationalen Waffenregister werden NWR-IDs für folgende Positionen vergeben: 

 

- Person 

- Erlaubnis 

- Waffe 

- Waffenteile 

 

 

Dem beiliegenden Stammblatt können Sie alle diese Daten entnehmen. 

Diese benötigen Sie zukünftig beim Erwerb und Überlassen von Waffen über einen 

Waffenhändler. 

Die NWR-IDs von allen ab jetzt neu ausgestellten WBK und den darin eingetragenen 

Waffen werden direkt in das Dokument mit eingedruckt. 

 

Bitte bewahren Sie das Datenblatt sorgfältig auf – Sie werden es bestimmt noch 

benötigen !!! 

 


